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Entscheid Verwaltungsgericht, 25.08.2015

Planungsrecht, Gestaltungsplan. Abgrenzung des Plangebiets (Art. 28 Abs. 1
BauG, sGS 731.1). Mit dem Gestaltungsplan sollen vorziiglich gestaltete
Grossiiberbauungen ermoglicht werden. Die Abgrenzung des Plangebiets
richtet sich nach tatsachlichen Kriterien (z.B. Topografie, Flussufer,
Waldrander, Zonengrenzen, Verkehrsachsen, Baugrund,
Besonnung).Konkret wurde die Abgrenzung nicht nach objektiven Kriterien,
sondern nach dem subjektiven Bauwillen der Grundeigentiimer
vorgenommen. Eine iiberbaute Kleinparzelle, die von drei Seiten vom
Plangebiet umschlossen wird und mit der vierten Seite an eine
Kantonsstrasse grenzt, wurde ausgespart. Dies ist planungsrechtlich
unzulassig; ein solches Vorgehen verhindert u.a. eine stadtebaulich
vorziigliche Gesamtiiberbauung (Verwaltungsgericht, B 2013/197). Entscheid
vom 25. August 2015

Besetzung

Prasident Eugster; Verwaltungsrichter Linder, Heer, Rufener, Bietenharder;

Gerichtsschreiber Wehrle

Verfahrensbeteiligte
Erbengemeinschaft X.Y., bestehend aus:

- AY,
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und

0.Z,

Beschwerdefihrer | und Il,

alle vertreten durch Rechtsanwaéltin lic.iur. Marie-Theres Huser, SPIESS+PARTNER
Buro fUr Baurecht, Kirchenweg 5, Postfach, 8034 Zirich,

gegen

Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lammlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.

Gallen,

Vorinstanz,

und

M.W. und LW,

K.S.,

Beschwerdegegner | und I,

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Burgi, Blumenbergplatz 1, 9000 St.

Gallen,

sowie
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Politische Gemeinde Rapperswil-Jona, vertreten durch den Stadtrat,
St. Gallerstrasse 40, 8645 Jona,

Beschwerdebeteiligte
Gegenstand

Gestaltungsplan «Seewiese», Teilstrassenplan «<Fussweg Seewiese» und

Baubewilligung

Das Verwaltungsgericht stellt fest:
A.

a. Mit Beschluss vom 9. Januar 2012 erliess der Stadtrat Rapperswil-Jona den
Gestaltungsplan «Seewiese» mit besonderen Vorschriften (besV; nachstehend
Gestaltungsplan) und den mehrheitlich innerhalb des Planperimeters verlaufenden
Teilstrassenplan «Fussweg Seewiese» (nachstehend Teilstrassenplan). Das Plangebiet
von rund 8'900 m? umfasst die in der dreigeschossigen Kernzone K3b liegenden
Grundstticke Nrn. 0000J (Erbengemeinschaft X.Y.) teilweise und 001J (O.Z.)
vollstdndig. Sidwestliche Langsgrenze des ungeféhr rechteckigen Plangebiets bildet
die Zircherstrasse (Kantonsstrasse 2. Klasse). Von dieser Begrenzung ist das
Grundstlick Nr. 0002J (K.S.) ausgenommen; es liegt auf halber Strecke der
Plangebietsgrenze an der Zircherstrasse und bildet eine Einbuchtung in das
Gestaltungsplangebiet. Entlang der anderen (6stlichen bzw. norddstlichen) Langsseite

verlauft auf einem rund 6 m hohen Damm die Eisenbahnlinie Zirich-Rapperswil.

Zweck des Gestaltungsplans ist eine «stddtebaulich vorzlgliche, qualitativ
hochstehende Wohnulberbauung in einem Bereich der zunehmend starken
Verschrankung von einer offenen Bauweise hin zur geschlossenen Siedlungsstruktur
der Altstadt» und die «Weiterfihrung der punktférmigen Gliederung der traditionellen
Einzelhaussituation unter Berlcksichtigung der bestehenden Bauten entlang der

Zurcherstrasse» (vgl. Art. 2 besV). An der naturlichen Grenze des Bahndamms - und
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mehr oder weniger parallel an diesem ausgerichtet — ist die Errichtung von vier
Baukoérpern geplant; vier weitere Baukérper wirden rechtwinklig dazu erstellt. Diese
grenzen mit der schmalen Seite an die Zircherstrasse, tber welche auch die
Erschliessung der Uberbauung geplant ist. Insgesamt sollen 48 Wohneinheiten,

1'300 m? Gewerbeflachen und 115 Parkplatze realisiert werden.

b. Die 6ffentliche Auflage der beiden Erlasse erfolgte vom 17. Januar bis 15. Februar
2012. Das zugehorige Baugesuch fiir die acht Wohn- und Geschéaftshauser mit
gemeinsamer Tiefgarage war am 15. Dezember 2011 bei der Bau- und
Umweltkommission Rapperswil-Jona (Bau- und Umweltkommission) eingereicht
worden; es lag vom 2. bis 15. Februar 2012 6ffentlich auf. Gegen Gestaltungsplan,
Teilstrassenplan und Baugesuch liessen 20 Personen durch Rechtsanwalt

Dr. Christoph Burgi, St. Gallen, rechtzeitig (Sammel-) Einsprache erheben. Sie
beantragten, die Planerlasse aufzuheben und das Baugesuch abzuweisen. Mit
Beschluss vom 1. Oktober 2012 trat der Stadtrat Rapperswil Jona auf die Einsprache
ein, wies die Begehren der Einsprecher jedoch vollstandig ab und erteilte die

Baubewilligung.
B.

a. Hiergegen erhoben diverse Einsprecher durch den gemeinsamen Vertreter
Dr. Christoph Burgi am 22. Oktober 2012 Rekurs beim Baudepartement. Sie
beantragten, die beiden Planerlasse seien aufzuheben und die Baubewilligung

betreffend Wohn- und Geschéftstiberbauung «Seewiese» sei nicht zu erteilen.

Offenbar war die Baubewilligung den Rekurrenten zu diesem Zeitpunkt noch nicht
erdffnet worden, was diese unter anderem rlgten. Nach deren Zustellung durch die
Bau- und Umweltkommission am 4. Dezember 2012 erhoben dieselben ehemaligen
Einsprecher und weitere dagegen ebenfalls Rekurs (Eingabe des gemeinsamen

Vertreters vom 18. Dezember 2012).

Mit Beschluss vom 14. Januar 2013 stellte die Bau- und Umweltkommission fest, die
erteilte Baubewilligung sei wegen Unzustandigkeit des verfligenden Stadtrates nichtig,

woraufhin das Baudepartement das dagegen eingeleitete Rekursverfahren zufolge
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Gegenstandslosigkeit abschrieb. Gleichzeitig mit dieser Feststellung erteilte die Bau-
und Umweltkommission selbst die nachgesuchte Baubewilligung und wies die
Sammeleinsprache erneut ab. Baubewilligung und Einspracheentscheid ertffnete sie
den Einsprechern am 4. Februar 2013. Diese erhoben in der Folge erneut Rekurs beim
Baudepartement (Eingabe des Rechtsvertreters vom 19. Februar 2013) mit den
Antragen, die beiden Entscheide seien aufzuheben, die Baubewilligung sei zu
verweigern; eventuell sei der Baubewilligungsentscheid an die Vorinstanz

zurickzuweisen.

b. Das Baudepartement flihrte am 28. Juni 2013 in Anwesenheit der
Verfahrensbeteiligten sowie von Vertretern des Amtes fir Raumentwicklung und
Geoinformation (AREG), des Tiefbauamtes (TBA) und des Hochbauamtes (HBA) einen
Augenschein durch. In der Folge vereinigte es die beiden Verfahren und hiess die
Rekurse am 9. September 2013 gut, soweit es darauf eintrat. Die
Rechtsmittellegitimation gestand es nur K.S. (Eigentimer Grundstick Nr. 0002J) sowie
M.W. und L.W. (Eigentimer Grundsttck Nr. 0003R) zu. Deren Parzellen grenzen
unmittelbar an das Plangebiet, was ihre Stellung von allen anderen Personen, die sich
an den Sammeleinsprachen bzw. -rekursen beteiligt hatten, unterscheidet. K.S. hatte
sowohl gegen die Planerlasse als auch gegen die Baubewilligung rekurriert, M.W. und
L.W. nur gegen letztere. Das Baudepartement begriindete die Gutheissung der
Rechtsmittel in der Sache damit, der Planperimeter sei unzweckmassig abgegrenzt,
weil das Grundstick von K.S. trotz seiner Lage inmitten des Gebiets nicht mit
einbezogen worden sei (E. 7). Es hob den Gestaltungsplan und den rein auf die interne
Fusswegerschliessung ausgerichteten Teilstrassenplan sowie den Einspracheentscheid
betreffend diese Plane auf. Ebenfalls aufgehoben wurde die unter Vorbehalt der
Rechtskraft der beiden Planerlasse erteilte Baubewilligung samt zugehdrigem

Einspracheentscheid.

C.

a. Gegen diesen Rekursentscheid erhob Rechtsanwaltin lic.iur. Marie-Theres Huser flr
die Erbengemeinschaft X.Y. sowie O.Z. (Beschwerdeflihrer) mit Eingabe vom
23. September 2013 Beschwerde beim Verwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren,

der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Entscheide des Stadtrats
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Rapperswil-Jona vom 1. Oktober 2012 betreffend Gestaltungsplan bzw. der Bau- und
Umweltkommission vom 4. Februar 2013 betreffend Baubewilligung seien zu
bestétigen; unter Kosten- und Entschadigungsfolge. In verfahrensrechtlicher Hinsicht
ersuchte die Rechtsvertreterin um Durchfiihrung eines Augenscheins, im lbrigen sei
die Beschwerde einstweilen zu sistieren, weil man mit K.S. nochmals Uiber den Erwerb
seines Grundstiicks verhandeln wolle (zum Ganzen vgl. act. 1). Diese Verhandlungen
blieben ohne Ergebnis. Mit Eingabe vom 2. Dezember 2013 begriindeten die

Beschwerdeflhrer ihre Antrage (act. 7).

b. Das Baudepartement (Vorinstanz) beantragte am 16. Dezember 2013 Abweisung der
Beschwerde. Zur Begriindung verwies es auf den angefochtenen Entscheid (act. 10). In
der Vernehmlassung vom 10. Méarz 2014 beantragte Rechtsanwalt Dr. Birgi fir die
Beschwerdegegner M.W. und L.W. () sowie K.S. (ll) die kosten- und
entschadigungspflichtige Abweisung der Beschwerde und teilte mit, die Ubrigen
Einsprecher bzw. Rekurrenten wiirden sich nicht weiter am Verfahren beteiligen

(act. 17). Die beschwerdebeteiligte Stadt Rapperswil-dJona verzichtete stillschweigend

auf eine Stellungnahme.

c. Mit Stellungnahme (Replik) vom 1. April 2014 bestatigte Rechtsanwaltin Huser ihren
Standpunkt (act. 20). In einer weiteren Eingabe vom 18. Juli 2014 hielt auch der

Rechtsvertreter der Beschwerdegegner an seinen Darlegungen fest (act. 23).

Auf die Erwagungen im angefochtenen Entscheid sowie die Ausfihrungen der Parteien
in den Eingaben dieses Verfahrens und die Akten wird, soweit fir den Entscheid

wesentlich, in den nachstehenden Erwdgungen eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

2. Die Beschwerdeflihrer beantragen die Durchfiihrung eines Augenscheins. —
Ob ein solcher durchzufiihren ist, liegt im pflichtgemassen Ermessen der

entscheidenden Instanz (Cavelti/Vdgeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton
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St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 966). Der Augenschein ist die unmittelbare sinnliche
Wahrnehmung von Tatsachen und dient dem besseren Verstédndnis des Sachverhalts.
Im konkreten Fall stellen sich primar planerische Fragen, die sich anhand der in den
Akten liegenden Plane, des vorinstanzlichen Augenscheinprotokolls und den dort
beigelegten Fotografien sowie dem Geoportal (www.geoportal.ch) beantworten lassen.
Die Verfahrensbeteiligten hatten zudem am Rekursaugenschein Gelegenheit, sich zum
tatséchlichen Fundament des vorliegenden Verfahrens zu dussern. Das Gericht
verzichtet deshalb in zulassiger antizipierter Beweiswirdigung auf einen weiteren

Augenschein.

3. In materiell-rechtlicher Hinsicht ist in erster Linie die raumliche Abgrenzung
des Gestaltungsplangebiets umstritten. Streitig ist insbesondere die Frage, ob das im
Eigentum des Beschwerdegegners Il stehende Grundstiick Nr. 0002J in den

Planperimeter mit einzubeziehen gewesen wére.

3.1. Das Grundstiick Nr. 0002J umfasst eine Flache von 445 m? und ist nahezu
quadratisch. Die stidwestliche Seite grenzt an die Zlrcherstrasse, an den drei anderen
Seiten stdsst es an das Grundstiick Nr. 0000J der Beschwerdeflhrerin |. Es wird mithin
vom Planperimeter, in dessen Mitte es in etwa liegt, von drei Seiten eingeschlossen.
Uberbaut ist es mit einem dreigeschossigen, im Jahr 1830 erstellten Wohn- und
Geschéftshaus mit Satteldach und einer freistehenden, eingeschossigen Doppelgarage
mit Flachdach. Das Hauptgebdude Uberragt die Parzellengrenze im Stidosten um rund
2 m und steht auf dem Trottoir der Kantonsstrasse, welches durch Arkaden unter dem
Gebaude durchfihrt. Dass die bestehenden Bauten verschiedene heute geltende
Regelbauvorschriften, etwa die Grenz- und Strassenabsténde sowie die zulassige
Ausnutzung, nicht einhalten, ist offensichtlich und unbestritten (vgl. www.geoportal.ch
und vi-act. 33).

3.2.

3.2.1. Zur Erreichung einer Gesamtiberbauung mit stadtebaulich vorztglicher
Gestaltung kann die politische Gemeinde mit schriftlicher Zustimmung der
Grundeigentiimer im Plangebiet Gestaltungspléne erstellen, welche die Uberbauung

einer oder mehrerer Parzellen projektmassig bis in Einzelheiten, beispielsweise durch
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Festlegung des Grundrisses, regeln. Dabei kann vom Zonen- oder Uberbauungsplan
abgewichen werden (Art. 28 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Raumplanung und das
offentliche Baurecht, sGS 731.1, BauG). Gestaltungsplane kénnen gegen den Willen
einzelner Grundeigentimer verfiigt werden, wenn ein erhebliches stadtebauliches
Interesse vorliegt und mindestens drei Viertel der betroffenen Grundeigentiimer, die
gleichzeitig mindestens drei Viertel des amtlichen Verkehrswertes des erfassten
Grundeigentums vertreten, bei Erlass durch den Gemeinderat schriftlich zustimmen
(Abs. 2). Die Regierung kann der politischen Gemeinde oder zustimmenden privaten
Grundeigentimern gegenlber jenen, die sich an der Verwirklichung des
Gestaltungsplanes nicht beteiligen wollen, das Enteignungsrecht gewahren (Abs. 3).
Vor der Gewéahrung des Enteignungsrechtes setzt die Regierung den von der allfélligen
Enteignung betroffenen Grundeigentiimern eine Frist von vierzehn Tagen, innert der sie
die Erklarung abgeben kdnnen, dass sie sich an der Verwirklichung des

Gestaltungsplanes beteiligen (Abs. 4).

3.2.2. Gestaltungspléne regeln in einem detaillierten Mass die Nutzung von Bauland
und sind als Sondernutzungsplane Teil der Nutzungsplanung. Der Gestaltungsplan trifft
eine einlassliche gestalterische Regelung der Uberbauung. Wie bei der
Uberbauungsplanung hat sich die Behérde bei der Festlegung dieser besonderen
Bauweise an die Ziele und Planungsgrundsatze nach Art. 75 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101, BV) sowie Art. 1 und 3 des
Bundesgesetzes Uber die Raumplanung (SR 700, RPG) zu halten (B. Heer,

St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 152 f.). Zu den massgebenden
Planungsgrundséatzen gehéren namentlich der Landschafts- und Umweltschutz, die
Siedlungsgestaltung und -begrenzung und die Férderung und der Schutz der
Wirtschaft sowie sozialer und kultureller Werte (BGE 113 Ib 225 E. 2c; Art. 1 Abs. 2 und
Art. 3 RPG).

3.2.3. Der Perimeter eines Gestaltungsplans kann eine oder mehrere Parzellen
umfassen (vgl. Art. 28 Abs. 1 BauG). Er muss jedoch eine Grosse aufweisen, welche
der gesetzgeberischen Absicht, eine Gesamtuberbauung zu erreichen, gerecht wird.
Mit dem Gestaltungsplan sollen vorziiglich gestaltete Grossiiberbauungen ermdéglicht
werden. Demzufolge muss das Plangebiet eine gréssere zusammenhéngende Flache

sein, sich also nicht nur auf eine kleinflachige Parzelle erstrecken, deren Uberbauung
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fur die Gesamtheit der Ortsplanung ohne wesentlichen Belang wére. Die Abgrenzung
des Plangebiets richtet sich nach den tatséchlichen Gegebenheiten wie Topographie,
Flussufer, Waldrénder, Zonengrenzen, bestehende oder projektierte Verkehrsachsen,
Baugrund, Besonnung usw. (zum Ganzen vgl. Heer, a.a.0., Rz. 155; VerwGE B 2007/81
vom 15. Oktober/ 5. November 2007 E. 4.1, www.gerichte.sg.ch; GVP 1995 Nr. 93; zur
Abgrenzung insb. S. Eschmann, Der Gestaltungsplan nach zircherischem Recht,

Diss. Zirich 1985, S. 87 f.). Die raumliche Ausdehnung des Gestaltungsplans ergibt
sich aber auch aus seiner Zweckbestimmung: Der Perimeter ist so weit zulassig, als
der Zweck, der mit dem Gestaltungsplan verfolgt wird, diesen zulédsst bzw. erheischt
und als verhéaltnismassig erscheint (vgl. C. Hauptli, in: Baumann et al., Kommentar zum
Baugesetz des Kantons Aargau, Bern 2013, Vorbem. zu §§ 16 bis 21, N 32).

3.3.

3.3.1. Die Vorinstanz gelangte zum Ergebnis, das Plangebiet sei unzweckmassig
abgegrenzt, und hob den Gestaltungsplan auf. Im Rekursverfahren betreffend den
Gestaltungsplan lud sie das AREG zur Stellungnahme ein. Dieses wiederum liess das
HBA einen Mitbericht verfassen (zum Ganzen vgl. vi-act. 24 mit Beilagen). Dieses
attestierte dem Uberbauungsvorschlag zwar eine adaquate Reaktion auf die Bahnlinie
und die Zurcherstrasse, beurteilte ihn in seiner quantitativen Erscheinung indessen als
unvertraglich. Die Hohenentwicklung entspreche nicht der ortstypischen Erscheinung.
Im Sinne einer stadtebaulich sinnvollen Abgrenzung des Planperimeters sei das
Grundstlick Nr. 0002J in die Planung mit einzubeziehen und Aussagen zu einer
ganzheitlichen Planung mit einem mdglichen Ersatzbau zu machen. Der

Gestaltungsplan sei in diesem Sinne zu Uberarbeiten.

3.3.2. Das AREG beantragte trotz dieser Vorbehalte, den Rekurs abzuweisen. Zwar
wére es auch aus seiner Sicht grundsétzlich zweckmassig gewesen, die Parzelle Nr.
0002J in den Perimeter mit einzubeziehen. Im konkreten Fall stelle sich jedoch die
Frage, was die Konsequenzen wéren. Das bestehende Gebaude sei in mehrfacher
Hinsicht baurechtswidrig, geniesse aber Bestandesgarantie. Wegen des Bestandes
und des baulichen Zustandes sei langfristig nicht von einer Anderung oder gar
Neuliberbauung des Grundstiicks auszugehen. Im Gestaltungsplan wére das Gebaude

als «Bestand» zu sichern. Inwieweit das Konzept der geplanten Uberbauung auf diese
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Situation reagieren misse, um das bestehende Haus stadtebaulich «gentigend»
einzubinden, sei offen. Damit mussten im Vergleich zur Regelbauweise Nachteile in
Kauf genommen werden. Mit einem Grenzabstand von fast 11 m und einem
Gebaudeabstand von 15 m (gegeniber Haus 6) profitiere das bestehende Haus sogar
von den Regelungen im Gestaltungsplan. Nach Regelbauweise kénnte jedenfalls ein
langeres Gebaude deutlich ndher an die Grenze gestellt werden — wenn auch mit einem
Dach- statt einem (zuséatzlichen) Vollgeschoss. Aus Sicht des AREG reagiere das
Uberbauungskonzept deshalb addquat auf den Bestand auf der Parzelle Nr. 0002J; im
Vergleich mit den Regelbauvorschriften wirden deutliche Konzessionen eingegangen
(in Bezug auf Gebaudelange, Grenz-/Gebdudeabstéande, absolute Firsthéhe). Das
AREG stellte deshalb die Genehmigung des Planes in Aussicht, sollte der Rekurs unter
Berlcksichtigung des kommunalen Ermessensspielraums und trotz der Bedenken des

HBA abgewiesen werden (vgl. vi-act. 24).

3.3.3. Am Rekursaugenschein hielt das HBA an seiner Auffassung fest und
bezeichnete die Abgrenzung des Perimeters als «klare Schwachstelle» des
Gestaltungsplans. Zwei Vertreter der Beschwerdebeteiligten dusserten sich
dahingehend, das Quorum fur die zwangsweise Aufnahme in den Perimeter sei nicht
zustande gekommen, man habe Gesprache uber die (freiwillige) Aufnahme gefihrt und
es sei schade, dass die fragliche Parzelle Nr. 0002J nicht im Planperimeter sei. Das
Gebaude konne aber bestehen bleiben (vi-act. 33, S. 9). In Ergdnzung zum
Augenscheinprotokoll brachte das HBA am 17. Juli 2013 vor, der Planperimeter sei im
Bereich der ausgesparten Liegenschaft «véllig unzweckmassig». Es werde weder eine
vorzlgliche Gesamtiberbauung erzielt noch werde der Strassenraum im Bereich des
Bebauungsperimeters einheitlich gestaltet. Bei einem (allfélligen) Abbruch der
Liegenschaft auf Parzelle Nr. 0002J kdnne nicht einfach ein weiterer Baukorper erstellt
werden, wie am Augenschein behauptet worden sei. Dafiir seien die Raumverhéltnisse

zu eng (vgl. vi-act. 35).

3.3.4. Die Vorinstanz folgte der Auffassung der heutigen Beschwerdegegner, wonach
das Plangebiet des Gestaltungsplans unzweckmassig abgegrenzt bzw. das
Grundstlick des Beschwerdegegners Il zu Unrecht nicht mit einbezogen worden sei
(act. 2, E. 7). Das Plangebiet weise mit 8'900 m? zwar eine Grosse auf, die problemlos

ausreiche, um eine Gesamtiberbauung zu realisieren. Die Abgrenzung habe sich aber
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nach tatséchlichen Gegebenheiten (Topographie, Flussufer, Waldrander,
Zonengrenzen, Verkehrsachsen, Baugrund, Besonnung etc.) zu richten. Zu beachten
seien insbesondere das Gebot der rechtsgleichen Behandlung und das Willklrverbot,
die sowohl fur die Rechtssetzung als auch fir die Rechtsanwendung gélten. Dass das
Grundsttck Nr. 0002J nicht in den Planperimeter einbezogen worden sei, sei
ausschliesslich wirtschaftlichen Uberlegungen geschuldet, namlich den
Kaufpreisvorstellungen des Beschwerdegegners Il. Das Gebdude auf dem Grundstlick
Nr. 0002J wirke zwischen den deutlich hdheren Visieren der geplanten
Flachdachmehrfamilienhduser verloren und habe aufgrund seiner vorgeschobenen, bis
auf die Kantonsstrasse reichenden Stellung keinen Bezug zur geplanten
Gesamtlberbauung. Es breche die im Gestaltungsplan gegeniiber der Kantonsstrasse
festgelegte Flucht und stére aufgrund seiner Situierung, der deutlich geringeren
Dimensionierung und der altertimlichen Bauweise augenscheinlich das Konzept der
geplanten Gesamtiberbauung. Eine unterschiedliche planerische Behandlung der
Grundsttcke Nrn. 0000J, 0002J und 001J sei allein aus den geltend gemachten
wirtschaftlichen Grinden nicht haltbar. Es sei zwar verstéandlich, das neue Plangebiet
nur auf jene Grundstiicke beschranken zu wollen, deren Grundeigentiimer sofort zu
einer Neulberbauung bereit seien. Unter planerischen Gesichtspunkten sei dieses
Vorgehen aber nicht zu rechtfertigen. Dies gelte umso mehr, wenn man bedenke, dass
mit dem Gestaltungsplan eine stadtebaulich vorziigliche Gesamtlberbauung realisiert
werden solle. Eine solche Planungsabsicht sei mit der Ausgrenzung der mitten im
Plangebiet liegenden Parzelle Nr. 0002J nicht zu vereinbaren. Dies nicht nur, weil die
bereits bestehenden Bauten auf diesem Grundstiick die geplante Gesamtiberbauung
qualitativ beeintrachtigten, sondern auch weil eine kiinftige Neutiberbauung des
Grundsticks nach Regelbauvorschriften wegen der kleinen Grundsttcksflache zu
einem noch geringeren Bauvolumen als dem heute bestehenden fiihren und damit

dessen negative Auswirkung auf die Gesamtiberbauung noch verstarkt wirde.

4.1. Die Beschwerdefiihrer machen zunachst geltend, die Vorinstanz habe zu
Unrecht in die Gemeindeautonomie der Beschwerdebeteiligten eingegriffen (act. 7,
S. 4): Letztere habe als Erstinstanz die massgebenden Sachumsténde vertretbar und

nachvollziehbar beurteilt, gewirdigt und die 6ffentlichen und privaten Interessen
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hinreichend gegeneinander abgewogen. Die Vorinstanz habe im angefochtenen
Entscheid nicht nur die erforderliche Zuriickhaltung vermissen lassen, sondern ihr

eigenes Ermessen anstelle desjenigen der Beschwerdebeteiligten gesetzt.

Der Verweis auf die Gemeindeautonomie geht im Zusammenhang mit der Ortsplanung
fehl. Art. 33 RPG enthalt Mindestanforderungen an das kantonale
Rechtsmittelverfahren und gewahrleistet die volle Uberpriifung durch wenigstens eine
Beschwerdebehdrde (Abs. 3 lit. b). Diese Funktion ist im kantonalem Recht dem
Rekursverfahren vor dem Baudepartement zugedacht (Art. 46 Abs. 1 VRP). Trégerin
der Ortsplanung ist zwar grundsatzlich die Politische Gemeinde (Art. 2 Abs. 1 BauG).
Wie im Bereich der Nutzungsplanung im Allgemeinen steht der Planungsbehdrde auch
bei der Gestaltungsplanung ein weitreichender Ermessensspielraum zu. Ob die
massgeblichen Einzelaspekte in die Interessenabwagung im Rahmen der Planung
vollstdndig mit einbezogen worden sind, unterliegt jedoch der Rechtskontrolle (vgl.
GVP 1996 Nr. 12, VerwGE B 1999/6 vom 16. Marz 2000). Art. 3 Abs. 2 BauG bestimmt
in diesem Zusammenhang, dass dem Staat in allen Belangen der Raumplanung die
Rechts- und Ermessenskontrolle zusteht, dass er aber den ndtigen
Ermessensspielraum der Politischen Gemeinden bei der Orts- und Regionalplanung
wahrt. Dies bedeutet, dass der Staat den kommunalen Entscheid zu respektieren hat,
wenn der Plan den massgebenden Rechtsnormen entspricht und zweckméssig sowie
sachgerecht ist. Die Vorinstanz hat den streitigen Planerlass mithin zu Recht auf seine
Recht- und Zweckmassigkeit hin gepruift. Mit der Wahrung des kommunalen
Ermessensspielraums ist lediglich gemeint, dass die Rechtsmittelbehdrde nicht ihr
Ermessen anstelle desjenigen der Gemeinde setzen soll, da es grundséatzlich deren
Sache ist, unter mehreren verfiigbaren und zweckmassigen Lésungen zu wéahlen (vgl.
z.B. VerwGE B 2011/182 vom 3. Juli 2012 E. 3.4, www.gerichte.sg.ch; GVP 2010

Nr. 36; H. Hess, Ortsplanungsrecht |, in: Das Nachtragsgesetz zum st. gallischen
Baugesetz, Veroffentlichungen des Schweizerischen Instituts flr Verwaltungskurse an
der Hochschule St. Gallen, Neue Reihe Bd. 20, St. Gallen 1983, S. 25 mit Hinweisen).
Dass die Vorinstanz den streitigen Gestaltungsplan auf seine Zweckmassigkeit
Uberprift bzw. als unzweckmassig beurteilt hat, ist demnach mit Blick auf ihre

funktionelle Zustandigkeit und Kognition nicht zu beanstanden.
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4.2. Die Beschwerdeflihrer machen geltend, die Vorinstanz habe ihre Auffassung
willkdrlich begriindet, indem sie auf den Amtsbericht des HBA abgestellt habe, obwohl

dieses fir die Ortsplanung nicht zustandig sei.

Diese Ruge ist schon deshalb unbegrindet, weil sich der vorinstanzliche
Sachbearbeiter am Augenschein selbst einen Eindruck vom beabsichtigten Plangebiet
verschaffte. Der angefochtene Entscheid ist im Wesentlichen mit diesen tatséchlichen
Wahrnehmungen begriindet und beschrankt sich nicht darauf, die im Mitbericht und in
der Stellungnahme zum Augenscheinprotokoll durch das HBA vertretenen Standpunkte
wiederzugeben (vgl. act. 2, E. 7.1.6). Dem vorinstanzlichen Entscheid ist damit auch mit
ausreichender Begriindung zu entnehmen, warum die abweichende (und zumindest im
Unterton auch nicht vorbehaltlos zustimmende) Stellungnahme des AREG als
unzutreffend erachtet wurde. Der angefochtene Entscheid ist entgegen der Auffassung
der Beschwerdefuhrer nicht willkUrlich und aufzuheben, weil die Auffassung des AREG
nicht explizit widerlegt worden ist: Die Vorinstanz hat die flr den Entscheid
wesentlichen Gesichtspunkte in einer Weise dargelegt, die eine sachgerechte
Anfechtung ermdéglichten (vgl. BGE 124 Il 146 E. 2a). Ob die Begriindung sachlich

richtig und widerspruchsfrei ist, ist eine Frage der materiellen Rechtsanwendung.

4.3. Diesbeztiglich bringen die Beschwerdefihrer vor, das Gestaltungsplangebiet
werde nicht von der Genehmigungsbehdrde festgelegt, sondern von der privaten
Bauherrschaft. Diese sei entgegen der vorinstanzlichen Auffassung nicht an das Gebot
der Rechtsgleichheit und an das Willktrverbot gebunden und durfe frei entscheiden,
welche Grundstlicke sie Uberbauen wolle und welche nicht. Im Ubrigen habe die
Vorinstanz nicht beriicksichtigt, dass ihre Grundstliicke im Gegensatz zum Grundstlick
des Beschwerdegegners Il neu Uberbaut werden sollten. Dies sei ein objektiver Grund,

der die unterschiedliche planerische Behandlung der Grundstticke rechtfertige.

4.3.1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kommt dem
Gleichbehandlungsgrundsatz bei Planungsmassnahmen in der Tat nur eine
abgeschwéachte Bedeutung zu. Ein Grundeigentimer hat keinen aus Art. 8 Abs. 1 BV
folgenden Anspruch darauf, im Zusammenhang mit dem Erlass einer Zonenordnung
(dies gilt auch fur den Erlass eines Sondernutzungsplanes) gleich behandelt zu werden

wie alle Ubrigen Grundeigentimer, die von einer Raumplanungsmassnahme berihrt
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werden. Es liegt vielmehr im Wesen der Ortsplanung, dass Zonen gebildet und
irgendwo abgegrenzt werden miussen und dass Grundstlcke ahnlicher Lage bau- und
zonenrechtlich véllig verschieden behandelt werden kénnen. Verfassungsrechtlich
genlgt es, dass die Planung sachlich vertretbar, d.h. nicht willkirlich ist. Das Gebot der
Rechtsgleichheit féllt insoweit mit dem Willkurverbot zusammen (VerwGE B 2009/221
vom 24. August 2010 E. 5.2, www.gerichte.sg.ch; BGer 1P.21/2005 vom 6. Oktober
2005 E. 4.2). Willkdr ist dann zu bejahen, wenn ein staatlicher Akt sinn- und zwecklos,
offensichtlich unhaltbar, sachlich nicht begrindbar ist, mit der tatsachlichen Situation
in klarem und offensichtlichem Widerspruch steht, eine Norm oder einen klaren
unumstrittenen Rechtsgrundsatz offensichtlich verletzt oder in stossender Weise dem
Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlauft (Art. 9 BV; Cavelti/Vogeli, a.a.0., Rz. 83).

4.3.2. Zunachst ist festzuhalten, dass es Sache der politischen Gemeinde als
Planungsbehdérde und nicht der Grundeigentiimer ist, Gestaltungspléne zu erlassen
und damit auch die Planperimeter abzugrenzen. Der Erlass eines Gestaltungsplans
setzt zwar grundsatzlich die Zustimmung der betroffenen Grundeigentimer voraus.
Gleichzeitig gibt das Baugesetz den politischen Gemeinden jedoch Instrumente in die
Hand, mit denen — unter Voraussetzung eines erheblichen stddtebaulichen Interesses
und von vorliegend nicht erreichten Quoren — auch gegen den Willen einzelner
Grundeigentimer Gestaltungsplane erlassen werden kénnen. Ist die
Gestaltungsplanung nicht angezeigt oder mdglich, kann immerhin zum Erlass eines
Uberbauungsplanes gegriffen werden. Diese kénnen, wie die Vorinstanz korrekt
ausgefuhrt hat, auch gegen den Willen der Grundeigentiimer erlassen werden (vgl.
Art. 22 ff. BauG).

4.3.3. Die Abgrenzung des Planperimeters ist nicht primér eine Frage der
rechtsgleichen Behandlung &hnlich betroffener Grundstlicke, sondern eine Frage der
Zweckmassigkeit und hat sich nach den tatsdchlichen Gegebenheiten zu richten (vgl.
E. 3.2.3. hiervor). Anknlipfungspunkte sind u.a. Topographie, Flussufer, Waldréander,
Zonengrenzen und Verkehrsachsen; die rdumliche Ausdehnung des
Gestaltungsplangebiets ergibt sich jedoch auch aus seiner Zweckbestimmung. Das

Plangebiet soll eine Einheit in der kommunalen Nutzungsplanung bilden.
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4.3.4. Dass das Plangebiet von seiner Grosse her geeignet ist, eine
Gesamtlberbauung zu realisieren, ist offensichtlich und unbestritten. Ebenso
offensichtlich ist jedoch, dass die betreffenden Parzellen langsseitig einerseits durch
den Bahndamm (im Nordosten) und andererseits durch die Zlircherstrasse (im
Sudwesten) natirlich und nach tatséchlich fassbaren Kriterien begrenzt werden. Die
Zircherstrasse ist ebenfalls Zonengrenze der Kernzone K3b. Die Ausklammerung der
Parzelle Nr. 0002J bedeutet einen nicht nach tatsachlichen Gesichtspunkten zu
rechtfertigenden Eingriff in diesen Verlauf. Denn entgegen der Darstellung der
Beschwerdeflhrer sind Eigentumsverhéltnisse und Bauabsichten der Eigentiimer keine
Kriterien, nach denen das Plangebiet abzugrenzen ware. Auch mit Blick auf die
Zweckbestimmung des Gestaltungsplans — es soll u.a. die punktférmige Gliederung der
traditionellen Einzelhaussituation weitergefiihrt werden, unter Berlcksichtigung der
bestehenden Bauten entlang der Zircherstrasse (Art. 2 besV) — lasst es sich nicht
nachvollziehen, weshalb ausgerechnet das einzige Einzelhaus, das von drei Seiten vom
Plangebiet umschlossen wird und «punktférmig» an der Zircherstrasse liegt, nicht

innerhalb des Perimeters liegt.

4.3.5. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrer ist die Vorinstanz auch zu
Recht davon ausgegangen, dass die unzweckmassige Perimeterabgrenzung der flr
den Erlass eines Gestaltungsplans vorausgesetzten «stadtebaulich vorziglichen
Gestaltung» (vgl. Art. 28 Abs. 1 BauG) entgegenstehe. Letztere begriindete ihre
Auffassung in E. 7.1.6 des angefochtenen Entscheids damit, dass die auf dem
Grundsttck Nr. 0002J bestehenden Bauten die geplante Gesamtiberbauung qualitativ
beeintrachtigten (hierbei geht es offensichtlich um die hinsichtlich Stil und Volumina
vOllig anderen Baukorper und die wegen des zu kleinen bzw. nicht vorhandenen
Strassenabstandes andere Strassenflucht der Neubauten) und ein allfalliger Ersatzbau
auf dieser Parzelle zu einem wesentlich kleineren Bauvolumen als dem bestehenden
fuhren und damit dieses Problem noch verschérft wirde. Bei diesen berechtigten
Einwénden fallt nach Auffassung des Gerichts nicht so sehr der bestehende Zustand
ins Gewicht, denn der Beschwerdegegner |l ware wohl auch dann nicht zum Abbruch
seiner Bauten bzw. zum Verkauf seines Grundstlicks zu zwingen, wenn dieses
innerhalb des Planperimeters liegen wirde. Zwingend erforderlich ist die «Beplanung»
seines Grundstlicks jedoch, weil in den streitgegenstandlichen Planungsabsichten jede

Perspektive fehlt, wie sich ein allfalliger Ersatzbau in die Uberbauung einfiigen wiirde.
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Unbestrittenermassen waére es bereits aufgrund der Gebaudeabsténde nicht méglich,
einen weiteren gleichartigen Geb&uderiegel zwischen den Hausern 6 und 7 zu erstellen.
Ein den heutigen Bauvorschriften entsprechendes Geb&ude wuirde sich nicht in die
geplante Gesamtiiberbauung einfligen; die Dimensionen waren schlichtweg zu klein.
Auch dies ist unbestritten. Vor dem Hintergrund, dass gerade die Abgrenzung des
Planperimeters streitig ist, ist im Ubrigen nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz
Uberlegungen anstellte, wie das Plangebiet mit Einbezug des Grundstiicks Nr. 0002J
Uberbaut werden kénnte. Die Rige der Beschwerdeflhrer, sie hatte sich bei der
Beurteilung des Rekurses stattdessen auf ein der Regelbauweise entsprechendes
(fiktives) Projekt nur fUr ihre beiden eigenen Grundstlicke beschranken mussen, ist
deshalb nicht stichhaltig. Die Fragen nach der Abgrenzung des Plangebiets und dem
Erreichen einer stadtebaulich vorziglichen Gestaltung lassen sich konkret nicht

unabhangig voneinander beantworten.

5. Zusammenfassend steht deshalb fest, dass die Vorinstanz den Rekurs zu
Recht mit der Begrindung gutgeheissen hat, der Planperimeter sei unzweckmassig.
Der Gestaltungsplan «Seewiese» und mit diesem der Uberwiegend innerhalb seines
Perimeters verlaufende und auf die lokale Fusswegerschliessung ausgerichtete
Teilstrassenplan «Fussweg Seewiese» wurden deshalb zu Recht aufgehoben, wie auch
der zugehdrige Einspracheentscheid der Beschwerdebeteiligten vom 1. Oktober 2012.
Gleiches gilt fir die Baubewilligung vom 4. Februar 2013, die nur unter dem Vorbehalt
der Rechtskraft von Gestaltungs- und Teilstrassenplan erteilt wurde, und flr den
zugehorigen Einspracheentscheid vom 14. Januar 2013. Demnach ist die Beschwerde

abzuweisen.

6. Im Ubrigen ist die Argumentation der Vorinstanz auch insofern
nachvollziehbar, als sie gegenuber der stadtebaulichen Qualitdt des Gestaltungsplans
Vorbehalte gedussert hat. Bei besonderen 6rtlichen Verhéltnissen wird die geforderte
stadtebaulich vorzigliche Gestaltung erreicht, wenn die raumplanungsrechtlichen
Planungsziele und -grundsétze so weit eingehalten werden, als dies nach den
konkreten &rtlichen Verhéltnissen Uberhaupt mdglich ist. Liegen keine besonderen
ortlichen Verhéltnisse vor, so zeichnet sich eine stddtebaulich vorzigliche Gestaltung
durch spezifische Vorzlige gegentber der Regelbauweise aus (Heer, a.a.O, Rz. 154, mit

Hinweis auf GVP 1995 Nr. 93). Die Vorinstanz hat Gberzeugend ausgefihrt, dass bis auf
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den Bahndamm entlang der Ostseite des Plangebiets keine besonderen 6rtlichen
Verhéltnisse vorliegen. Selbst wenn sich hier ein Anlehnen der Gebdude aufdréangt,
leuchtet nicht ein, weshalb in sdmtlichen Baubereichen des Gestaltungsplans ein
zusatzliches viertes Vollgeschoss zugelassen werden muss. Auch kann von
«Anschmiegen» an den Bahndamm nicht gesprochen werden, wenn dieser um zwei
Vollgeschosse uberragt wird (Hauser 2 - 4). In unmittelbarer Nachbarschaft sind keine
ahnlich gross dimensionierten Geb&ude zu finden (vgl. www.geoportal.ch). Namentlich
in Bezug auf die Hohe erweisen sich die Volumina der geplanten Baukérper deshalb als
quartieruntypisch und damit kritisch. Daran andert die stadtebaulich erwiinschte und
im 6ffentlichen Interesse liegende Verdichtung nichts. Auch das Planungsermessen der

Beschwerdebeteiligten dirfte dieser Einschatzung nicht entgegenstehen.

7. Bei diesem Verfahrensausgang sind die amtlichen Kosten des
Beschwerdeverfahrens unter solidarischer Haftung den Beschwerdeflhrern
aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1 und 96bis VRP). Eine Entscheidgebuhr in der Héhe von
Fr. 4'000.-- erscheint angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS

941.12). Der Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- wird angerechnet.

Die Beschwerdeflihrer haben die gemeinsam vertretenen privaten Beschwerdegegner |
und Il ausseramtlich angemessen zu entschadigen (Art. 98 Abs. 1 in Verbindung mit
Art. 98bis VRP), und zwar unter solidarischer Haftung (Art. 98ter VRP in Verbindung mit
Art. 106 Abs. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272). Deren
Rechtsvertreter hat eine Kostennote lber Fr. 6'800.-- eingereicht (act. 24). Vor dem
Verwaltungsgericht betrédgt das Honorar pauschal zwischen Fr. 1'000.-- bis

Fr. 12'000.-- (Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung fir Rechtsanwélte und
Rechtsagenten, sGS 963.75, HonO). Die geltend gemachte Honorarforderung liegt
innerhalb dieses Rahmens und ist den Umstanden des Falles angemessen. Hinzu
kommen 4% Barauslagen und 8% Mehrwertsteuer (Art. 28bis Abs. 1 und Art. 29
HonO).

Das Begehren der Beschwerdeflihrer um Ersatz der ausseramtlichen Kosten wird —

dem Verfahrensausgang entsprechend — abgewiesen (Art. 98bis VRP).
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Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.-- bezahlen
die Beschwerdeflhrer unter solidarischer Haftung. Der Kostenvorschuss von

Fr. 3'000.-- wird angerechnet.

3. Die Beschwerdeflhrer haben die Beschwerdegegner | und Il unter
solidarischer Haftung mit insgesamt Fr. 6'800.-- (zuzuglich 4% Barauslagen, zuziglich

8% Mehrwertsteuer) ausseramtlich zu entschadigen.

4, Das Begehren der Beschwerdefiihrer um Ersatz der ausseramtlichen Kosten

wird abgewiesen.

Der Prasident Der Gerichtsschreiber

Eugster Wehrle
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 25.08.2015
	Planungsrecht, Gestaltungsplan. Abgrenzung des Plangebiets (Art. 28 Abs. 1 BauG, sGS 731.1). Mit dem Gestaltungsplan sollen vorzüglich gestaltete Grossüberbauungen ermöglicht werden. Die Abgrenzung des Plangebiets richtet sich nach tatsächlichen Kriterien (z.B. Topografie, Flussufer, Waldränder, Zonengrenzen, Verkehrsachsen, Baugrund, Besonnung).Konkret wurde die Abgrenzung nicht nach objektiven Kriterien, sondern nach dem subjektiven Bauwillen der Grundeigentümer vorgenommen. Eine überbaute Kleinparzelle, die von drei Seiten vom Plangebiet umschlossen wird und mit der vierten Seite an eine Kantonsstrasse grenzt, wurde ausgespart. Dies ist planungsrechtlich unzulässig; ein solches Vorgehen verhindert u.a. eine städtebaulich vorzügliche Gesamtüberbauung (Verwaltungsgericht, B 2013/197). Entscheid vom 25. August 2015
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